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CDU/CSU-Freundeskreis Luxemburg

Zuwanderung als Herausforderung
Saarländischer Ministerpräsident Peter Müller referierte über Asylrecht und Immigrationspolitik

Peter Müller, Ministerpräsident
des Saarlands

Unter den Zuhörern befand sich viel Prominenz (Photos: Anouk Antony)

Politisches Handeln muss sich an
den realen Fakten orientieren. Die-
ser dem Gedankengut demokrati-
scher Rechtsstaatlichkeit zugrunde
liegender Grundsatz trifft in be-
sonderem Maße auf die Einwande-
rungs-, Integrations- und Asylpoli-
tik in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in Europa zu. Die gegen-
wärtige Situation in Europa und in
Deutschland wird von massiven
Zuwanderungsströmen geprägt,
die der Gesellschaft einen in immer
stärkere Maße multiethnischen,
multikulturellen und multireligiö-
sen Charakter verleihen. Auf dem
Spiel stehen bedeutsame soziopoli-
tische und ethische Begriffe wie:
„Nation“, „Integration“, „Identi-
tät“, „Recht des Einzelnen“, „freie
Entfaltung der Persönlichkeit“,
„Staatsangehörigkeit“.

Einwanderungs- und Asylpolitik
in Deutschland und Europa, so lau-
tete das Thema des Vortrags von
Peter Müller, Ministerpräsident des
Saarlandes, vor den zahlreich er-
schienenen Mitgliedern des CDU-
CSU-Freundeskreises Luxemburg,
am Mittwoch im Saal Mansfeld der
Nationalbibliothek in Luxemburg.
Unter den zahlreichen Zuhörern
konnte Jan Kilb, Vorsitzender des
CDU-CSU-Freundeskreises Lu-
xemburg, Frauen- und Familien-
ministerin Marie-Josée Jacobs, Ar-
beitsminister François Biltgen,
Claude Wiseler, Abgeordneter und
Schöffe der Stadt Luxemburg,
Horst Pankowski, Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland in
Luxemburg, Professor Friedman,
ehemaliges Mitglied des europäi-
schen Rechnungshofes, sowie zahl-
reiche Botschaftsangehörige und
Mitarbeiter begrüßen.

Deutschland,
ein Einwanderungsland

Zum Thema Zuwanderung,
einem vielfach tabutisierten und im

breiten Spektrum der politischen
Meinungsbildung kontrovers ge-
führten Diskussionsthema, so Mi-
nisterpräsident Peter Müller, habe
die CDU ein klar abgestimmtes
Konzept vorgelegt, welches dem
Tatbestand der gezielten Steuerung
der Zuwanderströme unter huma-
nitären Gesichtspunkten Rechnung
trage. Zuwanderung könne jedoch
nicht unbegrenzt stattfinden. Die
BRD, als typisches Einwande-
rungsland, habe mehr Flüchtlinge
aus Bosnien-Herzegowina aufge-
nommen als die anderen europäi-
schen Länder insgesamt. Kritische
Äußerungen des Europarates über
angebliche Fremdenfeindlichkeit
in Deutschland, so der Minister-
präsident, seien völlig haltlos und
maßlos überzogen. Zu Unrecht
werde die BRD auf die Anklage-
bank gesetzt. Zuwanderung und
Integration, so Peter Müller, gehö-
ren zusammen.

Keine Umgestaltung
des Asylrechts

Humanität ist nicht quotier-
bar. Deshalb werde es mit der
Union keine Umgestaltung des
Asylrechts geben. Aus der Sicht der
christdemokratischen Union sei die
Ausweitung des Asylrechts das fal-
sche Signal und äußerst kontrapro-
duktiv. Das „Süssmuth-Konzept“
enthalte keinerlei gesetzliche Auf-
lagen zur Bekämpfung von Miss-
bräuchen beim Asylrecht. Des Wei-
teren sei die Zielvorgabe des Richt-
linienentwurfs der Kommission in
Sachen Asylrecht für die Union
nicht akzeptabel, da er den Kern-
bestand des Asylrechts aushebe
und im Endeffekt zu einem sprung-
haften Anstieg der Asylanten füh-
ren würde. Von der Bundesregie-
rung erwarte man eine klare, un-
missverständliche Haltung.

Mit aller Entschiedenheit wandte
sich der saarländische Ministerprä-
sident gegen eine quotenmäßige
Verteilung der Flüchtlinge. Ein-
zahlungen in einen zu schaffenden
Flüchtlingsfonds würden in erster
Linie die Nettozahler in der euro-
päischen Union belasten. Ein kla-
res Wort werde von der Bundesre-
gierung in dieser Frage erwartet.

Als nicht akzeptabel bezeichnete
der Redner den von der „Süssmuth-
Kommission“ gemachten Vor-
schlag der Erweiterung auf gleich-
geschlechtliche Ehen sowie die Än-
derung des Familiennachzugsal-
ters. Dies würde zu einer sechsstel-
ligen Zuwanderungsrate pro Jahr
führen.

Dramatische demographische
Entwicklung

Zuwanderung und Integration
müssen in den Gesamtkontext der
demographischen Entwicklung ge-
stellt werden, so der Referent im
weiteren Verlauf seiner Aus-

führungen. „Wir stehen vor einer
dramatischen Entwicklung.“ Mit
einer Reproduktionsziffer von 1,3
Kindern, gegenüber 1,8 Kinder in
Luxemburg, liege die BRD deutlich
unter dem Regenerationskoeffizi-
enten von 2,1. Bei anhaltendem
Trend des stetigen Anwachsens der
älteren Bevölkerungsschichten kä-
men im Jahr 2050 auf 100 Beitrags-
zahler der sozialen Sicherheitssys-
teme 90 Leistungsempfänger, eine
unzumutbare Belastung der nach
dem Umlageverfahren ausgerichte-
ten Renten- und Pensionssysteme.
Durch Zuwanderung, so Peter Mül-
ler, sei das demographische Prob-
lem nicht zu lösen. Ein jährlicher
Bruttozuwachs von einer Million
Menschen wäre nicht zu verkraf-
ten. Entscheidend für das Repro-
duktionsverhalten sei die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Der
Übergang zur „Einkindfamilie“, so
der Ministerpräsident, sei schlicht-
hin ein Skandal. Zudem passe sich
das Reproduktionsverhalten der
Einwanderer demjenigen des Ein-
wanderungslandes an.

Letzter großer Komplex: „Ar-
beitslosigkeit“. „Wie kommt es,
dass in einem Land mit 4 Millionen
statistisch ausgewiesenen Arbeits-
losen auf ausländische Arbeits-
kräfte zurückgegriffen werden
müsse? Über den Weg einer verbes-
serten Bildungspolitik und berufli-
chen Ausbildung müssten die vor-
handenen Potentiale besser ausge-
schöpft werden. Im Bereich der ge-
ring qualifizierten Arbeitskräfte
sollte nur begrenzte Zuwanderung
zugelassen werden. Das von der
Bundesregierung so hochgelobte
„Green-Card-System“ habe nicht
gefruchtet. Im Gegensatz zum
„Süssmuth-Konzept“ stelle es
keine verhandlungsfähige Grund-
lage für die Union dar.

Integration, so Peter Müller im
Schlussteil seines hochkarätigen
Vortrags, sei nicht nur Aufgabe der
Politik, sondern auch eine gesell-
schaftliche Aufgabe. Sie setze die
Beteiligung aller Akteure des wirt-
schaftlichen, politischen, kulturel-
len und gesellschaftlichen Umfel-
des voraus. Eine wichtige Voraus-
setzung sei die Bereitschaft zum
Erlernen der heimischen Sprache.
Bekenntnis zu den Werten des
Grundgesetzes, Beachtung von
Recht und Gesetz, Respekt vor den
Traditionen müssten für alle gel-
ten. Diese Werteskala unterscheide
sich in wesentlichen Punkten von
der Konzeption der Süssmuth-
Kommission.

Fazit: Zuwanderung ja, wenn
notwendig, nicht unbegrenzt, aber
gesteuert, auf der Grundlage von
Mindeststandards. Eine einheitli-
che Strategie seitens der Bundesre-
publik sei bis dato nicht zu erken-
nen. Im Übrigen sei die Berufung
von Frau Süssmuth zur Vorsitzen-
den der Kommission Teil einer
Strategie, die Union in die Rolle des
Scheiterns zu drängen. J.A.

Aus dem Parlament / Déi Gréng

„Am Abend wird der Faule fleißig“
„Orientierungsdebatte zur Lebensmittelsicherheit
sowie Agrargesetz von Tagesordnung nehmen“

mas – Weder die Art und Weise,
wie die Tagesordnung zustande
kam, noch der Inhalt der Sit-
zungswoche ruft Begeisterungs-
stürme bei den Grünen hervor.

Fraktionspräsident François
Bausch, der als einziger in der
Präsidentenkonferenz am Don-
nerstag gegen die Tagesordnung
votierte – die mit den Stimmen
von ADR, CSV, DP bei der Enthal-
tung der LSAP angenommen
wurde –, sparte gestern denn auch
nicht mit Kritik: Blinden Gehor-
sam gegenüber der Regierung
warf er der parlamentarischen
Mehrheit vor; angesichts des nun
vorliegenden Tagungsprogram-
mes und der zu erwartenden
Nachtsitzungen sei jedenfalls
„keine Sternstunde des luxembur-
gischen Parlamentarismus zu er-
warten“, so F. Bausch, der den
Ausspruch „Am Abend wird der
Faule fleißig“ zitierte, um das
Vorgehen der CSV/DP-Majorität
zu resümieren.

„ADR: Wahlklientel bedient“
Mit Verwunderung habe er da-

rüber hinaus zur Kenntnis genom-
men, dass sich die ADR-Fraktion
mit der Tagesordnung einverstan-
den gezeigt habe, so François
Bausch, um im gleichen Atemzug
seine Erklärung mitzuliefern:
„Wenn es darum geht, seine Wahl-
klientel zu bedienen, nimmt es das
ADR mit den demokratischen
Prinzipien nicht so genau“.

Inhaltlich bildet die Agrarge-
setzgebung den Stein des Ansto-
ßes. Dabei gab Camille Gira vorab
zu verstehen, dass seine Fraktion
dem Inkrafttreten des fast andert-
halb Jahre überfälligen Agrarge-
setzes nicht im Wege stehe. „Aller-
dings sollte der Verabschiedung
durch das Parlament eine aus-
führliche Diskussion vorausge-
hen, in der zum einen die Schluss-
folgerungen der Orientierungsde-
batte zur Lebensmittelsicherheit
einfließen könnten und die zum
anderen dem Gutachten des
Staatsrates Rechnung trägt“.

Dabei müssten die 65 Ände-
rungsanträge des Staatsrates zu
bedenken geben: „Sie beweisen,
dass das vorliegende Gesetz

schlecht ist“, schlussfolgerte C.
Gira und rechnete hoch, dass der
Landwirtschaftsausschuss am
Montag und Dienstag bei einer
zehnminütigen Diskussion pro
Änderungsantrag allein elf Stun-
den mit dem Gutachten des
Staatsrates verbringen müsste.

„Wertloser Bericht
zur Nahrungssicherheit“

Bedauert wird von Seiten der
Grünen auch, dass den Anhörun-
gen zur Lebensmittelsicherheit, zu
denen ein „exzellenter Bericht“
verfasst wurde, mit der nun fest-
gelegten Marschrichtung kaum
mehr Bedeutung beigemessen
werde. „Hier wird sich eindeutig
über das Parlament und die ver-
schiedenen Organisationen, die
vorsprachen, lustig gemacht“, so
Camille Gira. Bei den Anhörungen
seien eine Reihe von Unzuläng-
lichkeiten angesprochen worden,
die einigen Leute nicht genehm
gewesen seien, so der Verdacht des
grünen Deputierten.

Am kommenden Dienstag wol-
len „Déi Gréng“ nun eine Abände-
rung der Tagesordnung beantra-
gen: Sowohl die Orientierungsde-
batte als auch das Agrargesetz sol-
len gestrichen werden: „Dem
zuständigen Kammerausschuss
soll zur eingehenden Analyse aus-
reichend Zeit eingeräumt werden;
dann besteht immer noch die Mög-
lichkeit, Anfang August eine Sit-
zung der Abgeordnetenkammer
einzuberufen“, schlug François
Bausch gestern vor. Denn auch
wenn das Drängen der Bauern
verständlich sei, „mit einem
schwachen Gesetz ist den Land-
wirten auch nicht gedient“, so die
abschließende Feststellung von
Camille Gira.

16 Punkte, verteilt auf fünf
Tagungen, umfasst das Sitzungs-
programm der kommenden
Woche; zu den elf Gesetzprojek-
ten, die zur Abstimmung stehen,
gehört neben dem Agrargesetz am
Donnerstagmorgen auch der
Vertrag von Nice in der Nachmit-
tagstagung. Für Dienstag wurde
die Orientierungsdebatte zur Le-
bensmittelsicherheit anberaumt.

BIT

Alain Ludovic Tou
nouveau président du

conseil d'administration
Le conseil d'administration du

Bureau international du travail
(BIT) a élu Alain Ludovic Tou,
ministre de l'Emploi, du Travail et
de la Sécurité sociale du Burkina
Faso, président du conseil d'admi-
nistration. Il remplace le représen-
tant du gouvernement du Brésil,
l'ambassadeur Celso L. Nunes
Amorim qui l'a précédé à cette
fonction pour la session 2000-
2001.

Daniel Funes de Rioja a été élu
vice-président des employeurs;
Lord Brett, ancien membre du
conseil général du Congrès des
syndicats du Royaume-Uni a été
réélu vice-président des tra-
vailleurs. Les trois personnes com-
poseront le bureau du conseil
d'administration pour la session
2001-2002. Cet organe exécutif du
BIT se réunit trois fois par an à
Genève et prend des décisions de
politique générale, établit le pro-
gramme et le budget pour l'ensem-
ble des 175 Etats membres du BIT.

Dix des sièges gouvernemen-
taux sont alloués de manière per-
manente aux Etats qui ont une
importance industrielle majeure, à
savoir l'Allemagne, le Brésil, la
Chine, les Etats-Unis, la Fédéra-
tion de Russie, la France, l'Inde,
l'Italie et le Royaume-Uni. Tous
les trois ans, à l'occasion de la
Conférence internationale du tra-
vail, les représentants des autres
Etats membres sont élus par les
délégués gouvernementaux qui
prennent en compte un critère de
répartition géographique. Les em-
ployeurs et les travailleurs élisent
leurs représentants dans des collè-
ges électoraux distincts.

Europäischer Gerichtshof

Portugal hat Flugverkehr
diskriminiert

(vwd). – Durch die Erhebung
höherer Gebühren für den inner-
gemeinschaftlichen Flugverkehr
gegenüber inländischen Verbin-
dungen hat Portugal klar gegen
die vertragliche Verpflichtung der
Nicht-Diskriminierung verstoßen.
Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) gab jetzt einer entspre-
chenden Klage der Europäischen
Kommission statt. Der Hof verur-
teilte Portugal dabei zur Zahlung
der Gerichtskosten. Die Europäi-
sche Kommission hatte sich dage-
gen gewandt, dass Portugal auch
nach der Liberalisierung des Flug-
verkehrs innerhalb der Gemein-
schaft höhere Abfertigungsgebüh-
ren für den innergemeinschaftli-
chen als für den Inlandverkehr
aufrechterhielt. Insbesondere sei
es nicht zulässig, dass für Flüge
von Portugal nach anderen
Mitgliedstaaten höhere Sicher-
heitsabgaben als für bestimmte
Inlandflüge erhoben würden. Sol-
che Diskriminierungen seien auf
Grund der Verordnung 2408/92
(EWG) über den Zugang der EU-
Luftfahrtunternehmen zu den in-
nergemeinschaftlichen Strecken
verboten, so das Gericht. (Az:
C-70/99)

Apsol/PD

Participer activement
au travail communal

Récemment a eu lieu une entre-
vue ente l'Apsol (Association pro-
fessionnelle des sous-officiers
luxembourgeois) et le groupe par-
lementaire du Parti démocratique.

La délégation de l'Apsol souhai-
terait que les conditions auxquel-
les l'électorat passif est soumis, et
plus particulièrement les restric-
tions prévues à l'encontre des mi-
litaires de carrière en activité de
service, soient revues dans le cadre
de la réforme sur la loi électorale,
indique un communiqué de presse.
Dans ce contexte, les membres de
l'Apsol revendiqueraient la possi-
bilité pour les militaires de car-
rière ainsi que pour tous les mem-
bres de la force publique de pou-
voir accepter un mandat au niveau
communal alors que certains de
ses membres seraient d'ores et
déjà actifs dans des commissions
consultatives au sein des commu-
nes. 

Landesverband

„Gehälterrevision beim
Staat nicht verschieben“
Der Nationalvorstand des Lan-

desverbands (FNCTTFEL) be-
schäftigte sich am vergangenen
Donnerstag mit aktuellen politi-
schen Themen, unter anderem mit
der Gehälterreform im öffentli-
chen Dienst. Die öffentlich Be-
diensteten müßten, so die Gewerk-
schaft in einem Kommunikee, in
angemessener Weise an den
Früchten des Wirtschaftswachs-
tums beteiligt werden. Darüber
hinaus sollten Arbeitszeitverkür-
zung und die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen Priorität ge-
nießen. „Bei der angekündigten
Gehälterrevision müssen sämtli-
che Laufbahnen im öffentlichen
Sektor profitieren“, meint der
Landesverband, der davor warnt,
die Gehälterrevision beim Staat
zu verschieben.

Im Zusammenhang mit den Dis-
kussionen am Rententisch fordert
der Landesverband Verbesserun-
gen im allgemeinen Pensionssys-
tem des öffentlichen Sektors.

Arbeitnehmerfreizügigkeit

„Luxemburg diskriminiert
Nicht-EU-Bürger“
ONGs schöpfen Hoffnung

aus Urteil des Verwaltungsgerichts

lop – Verstößt die in Luxemburg
gängige Verwaltungspraxis, wo-
nach dem Ehepartner eines im
Großherzogtum ansässigen EU-
Bürgers während drei Jahren der
Zugang zum Arbeitsmarkt ver-
wehrt bleibt, gegen das europäi-
sche Recht? Dieser Meinung sind
jedenfalls die Asti (Association de
soutien aux travailleurs immi-
grés), das CID-femmes, „Femmes
en détresse“, Zarabina asbl und
die „Fondation Maison de la porte
ouverte“. Sie berufen sich dabei
auf die EG-Verordnung 1612/68
des Rates vom 15. Oktober 1968
über die Freizügigkeit der Arbeit-
nehmer innerhalb der Gemein-
schaft.

Wie es gestern bei einer Presse-
konferenz hieß, weigerten sich
die einheimischen Behörden, die
im Verordnungstext verbrieften
Rechte ableitend auch für Nicht-
EU-Bürger gelten zu lassen, die
mit einem Unionsbürger verheira-
tet sind. Laurence Hever (Asti)
berichtete, dass dieser Stand-
punkt bei einer rezenten Unterre-
dung mit Spitzenbeamten der Mi-
nisterien für Justiz, Arbeit, Fami-
lie und Frauenförderung bestätigt
worden sei mit dem Hinweis, man
habe es hier mit einer Frage zu
tun, die im alleinigen Ermessen
der Mitgliedstaaten liege.

In der Praxis bedeutet das, dass
im Reisepass der betroffenen Per-
sonen vermerkt wird, dass ihr Vi-
sum ihnen kein Anrecht auf die
Beantragung einer Aufenthaltser-
laubnis gibt. Nach drei Jahren im
„Fegefeuer“ zwänge man die Men-
schen dann in das an strikte Be-
dingungen (Bankgarantie usw.)
geknüpfte System der Arbeitsge-
nehmigungen.

„Total paradox“
„Das ist total paradox, weil der-

zeit ein großer Bedarf auf dem
Arbeitsmarkt besteht“, meinte
Asti-Präsident Serge Kollwelter.
Unverständlich sei zudem, dass
man den Leuten einerseits Steine
in den Weg lege, ihnen anderer-
seits aber das Recht einräume –
sofern sie mit einem Luxemburger
verheiratet sind –, nach zwei Jah-
ren per Option die luxemburgi-
sche Staatsbürgerschaft zu erhal-
ten. Generell müsse das gesamte
System überdacht werden, da – im
Falle, wo die Verordnung 1612/68
angewendet würde – immer noch
eine Diskriminierung bestehe ge-
genüber Bürgern aus Drittstaaten,
deren Ehepartner Luxemburger
ist. In der Tat sei der Rechtsbe-
stand der Arbeitnehmerfreizügig-
keit hier nicht gegeben, so dass
das Gemeinschaftsrecht nicht
spiele.

Laut Aussagen von Christa
Brömmel (CID-femmes), Tania

Cousin (Femmes en détresse) und
Marcelle Jemming (Zarabina) se-
hen sich die Frauen-Hilfsorgani-
sationen regelmäßig mit dramati-
schen Notlagen konfrontiert.
Nicht-EU-Bürgerinnen, die nicht
mehr im Besitz gültiger Aufent-
haltspapiere seien, könnten als
Opfer von häuslicher Gewalt (the-
oretisch) keine Zuflucht in einem
Frauenhaus finden. Dabei könne
solchen Situationen äußerster
Prekarität auf zweierlei Weise
entgegengewirkt werden: durch
eine verbesserte Information der
Frauen über ihre Rechte sowie die
korrekte Anwendung des Gemein-
schaftsrechts.

Verwaltungsgericht
widerspricht Regierung

Hoffnung schöpfen die fünf Ver-
einigungen aus einem Urteil des
Verwaltungsgerichts vom vergan-
genen 27. Juni – gegen das die
Regierung aber noch Einspruch
beim Verwaltungsgerichtshof er-
heben kann – zur Nichtigkeitser-
klärung eines Entscheids des Ar-
beitsministers, der einem Nicht-
EU-Bürger die Ausstellung eines
B-Arbeitsscheins verweigert hat-
te. In diesem Urteil halten die
Richter fest, dass Artikel 11 der
Verordnung 1612/68 – entgegen
der Regierungsposition – dem aus
einem Drittstaat stammenden
Ehepartner eines EU-Bürgers, der
von seinem Recht auf Personen-
freizügigkeit Gebrauch gemacht
hat, das abgeleitete Recht ein-
räumt, unter den gleichen Bedin-
gungen wie einheimische Staats-
angehörige freien Zugang zum Ar-
beitsmarkt zu haben. Artikel 11
besagt Folgendes: „Der Ehegatte
eines Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaats, der im Hoheitsge-
biet eines Mitgliedstaats eine Tä-
tigkeit im Lohn- oder Gehaltsver-
hältnis oder eine selbständige Tä-
tigkeit ausübt, sowie die Kinder
dieses Staatsangehörigen, die
noch nicht 21 Jahre alt sind oder
denen er Unterhalt gewährt, ha-
ben, selbst wenn sie nicht die
Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaats besitzen, das Recht, im
gesamten Hoheitsgebiet dieses
Mitgliedstaats irgendeine Tätig-
keit im Lohn- oder Gehaltsver-
hältnis auszuüben.“

Ana Mateus (Asti) ist überzeugt,
dass die Entscheidung der Ver-
waltungsrichter im Einklang mit
der konstanten Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs
steht. Darauf weise auch das in
der Tendenz positive erste Ant-
wortschreiben der Generaldirek-
tion „Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten“ der EU-Kom-
mission hin, wo die Asti eine for-
male Klage gegen die hiesige Ver-
waltungspraxis eingereicht hat.

Gestern Freitag

Luxemburgische Feierstunde
an der Universität Münster

Bei der feierlichen Promotion in der Aula des Schlosses Münster (v.l.n.r.): Laudator Prof. Dr. h.c. Wichard Woyke,
Rektor Prof. Dr. Jürgen Schmidt, Doctor honoris causa Jean-Claude Juncker und Dekan Prof. Dr. Dietrich
Thränhardt (Photo: SIP/Tom Wagner)

(Schluss von Seite 3)

Vor allem aber sollte Europa sein
Frieden stiftendes Werk fortsetzen,
erklärte Jean-Claude Juncker am
Schluss seiner mit großem Beifall
bedachten Rede.

Als Ehrerbietung an das Groß-
herzogtum Luxemburg intonierte
das Blechbläser-Quintett des Col-
legium musicum der Westfälische
Wilhelms-Universität Münster die
„Hémecht“, wonach zuerst ein
Sektempfang im Senatssaal des
Schlosses stattfand, und danach
Oberbürgermeister Dr. Berthold
Tillmann im Restaurant „Großer
Kiepenkerl“ am Spiekerhof das
Mittagessen für die Gäste aus Lu-
xemburg anbot.

Deutschlands 
zweitgrößte Universität

Gegründet im Jahre 1780 und
auf eine wechselvolle Geschichte
aufgebaut, ist die Universität
Münster mit ihren rund 45 000 ein-
geschriebenen Studierenden eine
der traditionsreichsten Hochschu-
len Deutschlands, dessen zweit-
größte Universität überhaupt und
zugleich eine der ersten Adressen in
Forschung und Studium. Die West-
fälische Wilhelms-Universität ist
keine Campus-Hochschule, son-
dern mit ihren Gebäuden über das
ganze Stadtgebiet von Münster
verteilt. Ihr Angebot umfasst an die
hundert Studiengänge in Geistes-
und Gesellschaftswissenschaften,

Naturwissenschaften und Medizin.
Neben ihrem breiten Spektrum an
Studienfächern bietet die Universi-
tät Münster ein vielseitiges For-
schungsprofil an. Fast 600 Profes-
soren und über 2 000 wissenschaft-
liche Mitarbeiter bearbeiten so-
wohl grundlageorientierte als auch
anwendungsbezogene Fragestel-
lungen.

Rund 400 offizielle Partner-
schafts- und Kooperationsabkom-
men verbinden diese Universität
mit Hochschulen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen in aller
Welt. Münster war übrigens die
erste Universität, die 1980 eine
Gleichwertigkeitsvereinbarung mit
den „Cours universitaires“ in Lu-
xemburg abschloss.

CSV / APEA

Gleichgewicht zwischen
den Fächern schaffen

Kürzlich empfing eine Delega-
tion der CSV-Fraktion die „Associ-
ation des professeurs d'éducation
artistique de l'enseignement secon-
daire“ (Apea). Die bevorstehende
Umverteilung der Schulstunden im
oberen Zyklus des klassischen Se-
kundarunterrichts sorgt derzeit für
Wirbel beim betroffenen Lehrper-
sonal. Nach Aussage der Apea seien
es vor allem die Stunden im Kunst-
unterricht, die der neuen Umstruk-
turierung zum Opfer fallen wür-
den, wie es in einem Communiqué
heißt.

Die Vertreter der APEA machten
darauf aufmerksam, dass die Spe-
zialisierungssektionen auf eine zu-
künftige akademische oder berufli-
che Laufbahn vorbereiten sollten.
„Es sei jedoch fraglich, ob die be-
vorstehende Umstrukturierung
diesem Vorhaben genügend Rech-
nung trage, da die Sektion E im
Vergleich zu den anderen Sektio-
nen zu kurz komme. Der sinkende
Stellenwert des Kunstunterrichtes,
aber auch der Humanwissenschaf-
ten im Allgemeinen zu Gunsten von
natur- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Schulfächern sei nicht
im Sinne eines ausgewogenen Pro-
gramms, argumentierte die Apea,
die in diesem Zusammenhang auf
die Entwicklung in Frankreich hin-
gewiesen hat wo wieder verstärkt
auf Kunstbildung gesetzt werde.

Die CSV-Fraktion ihrerseits
habe Verständnis für die Bedenken
der Apea gezeigt: „Ein Gleichge-
wicht zwischen Naturwissenschaf-
ten, Sprachen und Kunst- und Kul-
turfächern sei unerlässlich im Hin-
blick auf die Vorbereitung der
Schüler auf ihre berufliche und
akademische Laufbahn.“ Jedoch
müsse man zum gegenwärtigen
Moment abwarten, wie das Ge-
samtgleichgewicht des neuen Stun-
denplanes aussehen werde.

Initiativ Rëm Schaffen

informéiert a
beréit d’Fraen,
déi rëm wëlle
schaffe goen
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